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zu 2092, IJ 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wien 

Die Abg:ordneten zum Nationalrat Blau-Meissner und Genossen haben am 

3. Mai 1988 unter der Nr. 2082/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage gerichtet, die folgenden WJrtlaut hat: 

"Welche außenpolitischen Auswirkungen hat die Aufrechterhaltung von 

Ehrenbürgerschaften für Kriegsverbrecher des NS-Regimes?" 

Die Anfrage beantworte ich wie nolgt: 

Grundsätzlich ist inder Verleihung einer Ehrenbürgerschaft die Schaffung 

einer höchstpers5n1ichen Rechtsposition zu sehen, die nach dem 'lbd des 

Geehrten keine Rechtswirkungen mehr entfaltet. Sie endet - so wie 

Gemeindebürgerschaftsredhte oder Staatsbürgersdhaftsredhte -.mit dem 'lbd. 

Eine rechtliche N::>twendigkeit, seinerzeit verliehene 

Ehrenbürgerschaftsredhte etwa durch einen Gemeinderatsbeschluß zu 

widerrufen, besteht SJhin nicht, weshalb in diesem Zusarmnenhang 

außenpolitische Auswirkungen nicht zum Tragen kommen. Die nachträgliche 

Aberkennung einer Ehrenbürgerschaft eines Verstorbenen wäre ein Akt ohne 

Rechtswirkung • 

Zu berücksich tigen ist ferner, daß es in der Salzburger Gemeindeordnung 

LGBl. 56/1976 in § 14 (3) u. a. heißt: " ••• die Ehrung gilt als 
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widerrufen, ~nn der Ausgezeichnete ~gen einer das Wahlrecht zur 

Gerreindevertretung ausschließenden strafbaren Handlung rechtskräftig 

verurte il t wurda n •. 

Es wäre natürlich abzulehnen, wenn sieh ein Bürgermeister oder 

Gemaindefunktionär mch heute p:>sitiv zu solchen Ehrenbürgersehaften 

l:ekennt und die Verleihung der Ehrenbürgerschaft faktisch zum Anlaß für 

fortdauernde Ehrenbezeugungen durch die verleihende Gerreinde gemrrrnen 

wird. Derartige Handlungen wären in das Lieht des VerlD tsgesetzes, StGBl. 

Nr. 13/1945 i.d.F. des Nationalsozialistengesetzes, BGBlo Nr. 25/1947 zu 

stellen. 
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